
Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen 
Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung bestimmt. Die 
Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage 
beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb für deren Richtigkeit keine 
Gewähr durch den Geometer besteht.
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Hinweis:
Die angestrebte bauliche Dichte und die urbane Siedlungsstruktur 
werden nicht dargestellt und sind in den Teilkarten ersichtlich.
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Stand Gemeindeversammlung

TEIL SIEDLUNG UND LANDSCHAFT

KARTE I: SIEDLUNG

Von der Baudirektion genehmigt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 16. Juni 2025

Namens der Gemeindeversammlung
Der Präsident: Der Schreiber:
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